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Vorschlag 07.01.2011

1. <weiblich>
Geburtsdatum 01.01.2011, Versicherungsbeginn 01.02.2011

Tarif Erläuterung Beitrag
ZahnPREMIUM Zahnbehandlung und -ersatz, Kieferorthopädie, Sehhilfe, Auslandsreise 11,36 EUR

Monatlich 11,36 EUR

Monatlich gesamt: 11,36 EUR

Wichtige Hinweise

Der Vorschlag wurde ohne die automatische Prüfung der Annahmerichtlinien erstellt!
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Tarifbeschreibung
Zusatz-/Ergänzungsversicherungen
ZahnPREMIUM Der Tarif leistet für:

a) Sehhilfen
80% der erstattungsfähigen Kosten bis zu einem erstattungsfähigen Rechnungsbetrag von 250 Euro
innerhalb von zwei Kalenderjahren.

b) Zahnbehandlung, Zahnersatz und Kieferorthopädie
90% des erstattungsfähigen Rechnungsbetrages abzüglich der Leistungen der GKV für
Zahnbehandlung und Zahnersatz:
- Parodontose- und Wurzelbehandlung
- Kunststofffüllungen
- Aufbissbehelfe und Schienen
- Inlay-Zahnfüllungen und Onlays
- Zahnersatz (Kronen, Brücken, Prothesen) und Veneers in vollkeramischer und metallischer

Ausführung mit Verblendung
- Implantate
- Gnathologie
- vorbereitende Maßnahmen
In den ersten drei Kalenderjahren bestehen Erstattungshöchstgrenzen. Ab dem 4. Kalenderjahr ist die
Erstattung begrenzt auf einen erstattungsfähigen Rechnungsbetrag von insgesamt höchstens
15.000 Euro in vier Kalenderjahren.

Kieferorthopädie:
- wenn die Behandlung vor Vollendung des 19. Lebensjahres beginnt

Die Erstattung erfolgt bis zu den Höchstsätzen der GOÄ, GOZ. Bei zahntechnischen Laborarbeiten und
Materialkosten werden die Kosten soweit erstattet, wie sie im tariflichen Preis- und Leistungsver-
zeichnis aufgeführt sind und bis zu der dort genannten Höhe.
Voraussetzung für die Erstattung ist, dass die Originalrechnungen mit dem Erstattungsvermerk
der GKV eingereicht werden.

c) Auslandsreisekrankenversicherung
100% der erstattungsfähigen Kosten für ambulante und stationäre Heilbehandlungen bei einem
im Ausland unvorhergesehen eintretenden Versicherungsfall bei Reisen bis zu einer Dauer von 60 Tagen




